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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann, Matthias 
Fischbach und Fraktion (FDP) 

Einzelfallbezogene politische Weisungen gegenüber der Staatsanwaltschaft ab-
schaffen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass 
das sogenannte externe Weisungsrecht der Justizminister gegenüber Staatsanwälten 
für den Einzelfall abgeschafft wird. 

Justizminister sollen nicht länger einzelne Verfahren der Staatsanwaltschaften steuern 
können. Die Bevölkerung im Freistaat muss darauf vertrauen können, dass über die 
Einleitung und Sachbehandlung eines Strafverfahrens unabhängig von politischen Er-
wägungen entschieden wird.  

Davon unberührt bleibt die Befugnis zur Dienstaufsicht im Allgemeinen, die für eine ge-
setz- und ordnungsgemäße Erledigung der Dienstgeschäfte notwendig ist. 

 

 

Begründung: 

Die gesetzlich verankerte Möglichkeit der Justizminister, Verfahren der Staatsanwalt-
schaften zu steuern, trifft schon lange auf breite Kritik. 

Die Antwort der Staatsregierung auf einen Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion im 
Landtag (Drs. 18/2352) macht deutlich, dass informelle Gespräche des Staatsministe-
riums mit den bayerischen Staatsanwaltschaften über einzelne Verfahren nicht einmal 
dokumentiert werden. 

Zuletzt führte die Möglichkeit der politischen Einflussnahme auf Ermittlungsverfahren 
dazu, dass deutsche Staatsanwaltschaften keinen Europäischen Haftbefehl mehr aus-
stellen können (EuGH, Urteil vom 27.05.2019, Az. C-508/18). Die Parlamentarische 
Versammlung des Europarates hatte Deutschland bereits vor zehn Jahren dazu aufge-
fordert, die Möglichkeit abzuschaffen, „dass Justizminister der Staatsanwaltschaft An-
weisungen zu einzelnen Fällen“ geben (Resolution 1685 (2009)). 

Ein Reformbedarf ist seit langem offensichtlich und allgemein anerkannt. Schon der 
Anschein politischer Einflussnahme auf strafrechtliche Ermittlungen, die das Gerichts-
verfassungsgesetz derzeit ermöglicht, ist geeignet das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger in den Rechtsstaat zu erschüttern. Die Bevölkerung muss darauf vertrauen kön-
nen, dass über die Einleitung und Sachbehandlung eines Verfahrens unabhängig von 
politischen Erwägungen entschieden wird. 

Selbstverständlich ist, dass die Aufgabe der Dienstaufsicht auch Möglichkeiten erfor-
dert, um auf die gesetz- und ordnungsgemäße Erledigung der Dienstgeschäfte hinzu-
wirken. Allgemeine, nicht auf den Einzelfall bezogene Weisungen an die Staatsanwalt-
schaft sind in diesem Zusammenhang ein wichtiges Element, um eine gleichmäßige 
Rechtsanwendung und eine einheitliche Strafverfolgung sicherzustellen. Auch das all-
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gemeine Weisungsrecht des Behördenleiters gegenüber Staatsanwälten seines Be-
zirks, den Hauptabteilungsleitern und den Abteilungsleistern im Rahmen ihres Ge-
schäftsbereichs soll unangetastet bleiben. 

Ein ministerielles Weisungsrecht hingegen, das vorsieht, auch in Einzelfällen Anwei-
sungen zur Strafverfolgung von politischer Seite zu geben, kann den Verdacht politi-
scher Einflussnahme auf Strafverfahren erwecken. Schon der Verdacht ist zu verhin-
dern. 



 

18. Wahlperiode 26.11.2019 Drucksache 18/5024 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann u.a. 
und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/2985 

Einzelfallbezogene politische Weisungen gegenüber der Staatsanwaltschaft ab-
schaffen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Martin Hagen 
Mitberichterstatter: Dr. Franz Rieger 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Fragen des öf-
fentlichen Dienstes hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 19. Sitzung am 17. Ok-
tober 2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den Antrag in seiner 
16. Sitzung am 26. November 2019 mitberaten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Julika Sandt, Alexander Muthmann, 
Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/2985, 18/5024 

Einzelfallbezogene politische Weisungen gegenüber der Staatsanwaltschaft ab-
schaffen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Das an Nummer 1 der Liste stehende Konsultationsverfahren der Europäischen Union 

betreffend "Stadtverkehr – Evaluierung von EU-Maßnahmen" wurde vom Ausschuss 

für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen am Dienstag 

endberaten. Der Ausschuss schlägt dazu die auf der Drucksache 18/5167 aufgeführte 

Stellungnahme vor. Die Beschlussempfehlung wurde für Sie aufgelegt.

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 20, 21 und 28 der Liste. Das 

sind die Anträge der AfD-Fraktion betreffend "Nennung der Nationalität von Tatver-

dächtigen in polizeilichen Pressemeldungen" auf Drucksache 18/3889, "Zahlen der per 

Flugzeug einreisender Asylbewerber wieder öffentlich zugänglich machen!" auf Druck-

sache 18/3890 und "Anhörung zur wirtschaftlichen Nutzbarmachung kerntechnischer 

Nebenprodukte" auf Drucksache 18/4082. Der Aufruf der Anträge erfolgt, soweit zeit-

lich noch möglich, nach dem Tagesordnungspunkt 10, der Zweiten Lesung zu den An-

passungen im Beamtengesetz.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegenden Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Bei 

Enthaltung der beiden fraktionslosen Abgeordneten Swoboda und Plenk ist dem so 

entsprochen.
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